
 

 

 

 

 

Sitzungsvorlage Nr. JHA IX/62 

 

für die öffentliche Sitzung 
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Künzelsau, 11.02.2019 

 

Jugendamt 
 

 

 

Tagesordnungspunkt: 

 

Anpassung des Pflegegeldes für Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege 

 

 

Antrag der Verwaltung: 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Sachverhalt: 

 

Die Entwicklungen des Pflegegeldes für Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege nach dem SGB  

VIII werden in Baden-Württemberg auf der Grundlage der jeweiligen Empfehlungen des Deutschen 

Vereins fortgeschrieben. 

 

Am 17.03.2015 wurde im Jugendhilfeausschuss beschlossen, im Hohenlohekreis künftig die  

diesbezüglichen Empfehlungen der kommunalen Landesverbände Baden-Württembergs und  

des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales jeweils umzusetzen und den Ausschuss über  

entsprechende Änderungen zu informieren. 

 

Mit Rundschreiben vom 30.10.2018 wurde den örtlichen Jugendhilfeträgern die Anwendung der 

nachfolgend genannten (neuen) Pflegegeldsätze ab 01.01.2019 empfohlen: 

 

Alter Pflegekind Sachaufwand Pflege/Erziehung Pflegegeld 

0 – 6 Jahre 560 €  (522 €) 277 €  (272 €) 837 €  (794 €) 

6 – 12 Jahre 644 €  (592 €) 277€  (272 €) 921 €  (864 €) 

12 –18 Jahre 709 €  (676 €) 277 €  (272 €) 986 €  (948 €) 

 

Die Beträge in Klammern beziffern das seitherige Pflegegeld. Der Sachaufwand wurde auf der 

Grundlage einer aktuellen Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes zu den Konsumaus-

gaben für Kinder festgelegt. Überdies fand eine Erhöhung der Verbraucherpreise Berücksichtigung. 


